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Allerseelen

So nennt sich unser Titelbild. Der 2. November ist ein katholischer
Tag des Gedächtnisses an alle Verstorbenen. Kerzenlichter leuchten
auf den Gräbern. Mancherorts werden auch Speise und Trank auf die
Gräber gestellt für die Seelen, die nach dem Volksglauben in der
Nacht zu Allerseelen auf die Erde zurückkehren.

Neuerdings sieht man an diesem Tag auch auf den Gräbern
Reformierter frische Blumen. Es ist ein Tag der wehmütigen Erinnerung
und der Besinnung auf die Vergänglichkeit des irdischen Daseins.

Ein Herbstmorgen
Es tagt, Nebel liegen über dem weiten Land. Das Seetal sieht aus

wie ein weißes Wattemeer. Römerswilerberg und Lindenberg sind
seine Ufer. Da und dort schauen grüne, bewaldete Inseln heraus. Von
Hochdorf sieht man nur noch den Kirchturm und den hohen Kamin
der Bierbrauerei. Eine dicke, schwarze Rauchsäule kommt aus ihm
hervor. Sie steigt aber nicht auf und verschwindet nicht in der Luft.
Sie neigt sich und schiebt sich über die weiße Nebeldecke. Dort bleibt
sie als lange, schwarze Wolke liegen. Es ist ein seltsames Bild.

Aus dem Nebelmeer tönt eine Glocke. Man hört das Rollen und
Pfeifen des Seetaler Zuges, das Rattern einer Mähmaschine,
Pferdegetrappel und Hundegebell.

Das Milchauto fährt den Berg hinab und verschwindet im Nebel,
ebenso die Velofahrer, die zur Arbeit gehen. Alles geht unter.

Das Nebelmeer wogt und steigt immer höher. Die Inseln
verschwinden. Und bald ist auch unser Haus vom Nebel eingehüllt.

Der Nebel ist ein ungemütlicher Geselle. Wie froh sind wir doch
immer, wenn die Sonne wieder scheint! Siehe auch «Etwas für alle»

Was ist ein Mikrofilm?
Was ein Film ist, weiß jeder. «Mikro» ist griechisch und heißt

klein. Mikroben sind Kleintierchen und Kleinpflanzen (Bazillen und
Bakterien), die man nur unter dem Kleinsehapparat (Mikroskop)
sehen kann, z. B. die Läuse der Läuse.

Ein Mikrofilm ist die verkleinerte Photographie von wichtigen
Akten (Briefen, Verträgen, Urkunden). Papier-Akten brauchen Platz,
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